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Seite 8, Erwägungsgrund 16, Satz 3 

Statt: 

"Während der Aufbauphase sollte der Ausschuss unter normalen Umständen die Inanspruchnahme 

unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen gleichmäßig auf die Institute, die sie beantragen, 

aufteilen." 

muss es heißen: 

"Während der Aufbauphase sollte der Ausschuss unter normalen Umständen die Inanspruchnahme 

unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen den Instituten, die sie beantragen, gleichmäßig 

zuteilen.". 

 

Seite 17, Artikel 8 Absatz 3 Sätze 2 und 3 

Statt: 

"Der Ausschuss teilt die Inanspruchnahme unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen gleichmäßig 

auf die Institute, die sie beantragen, auf. Die aufgeteilten unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen 

belaufen sich auf mindestens 15 % aller Zahlungsverpflichtungen des Instituts." 

muss es heißen: 

"Der Ausschuss teilt die Inanspruchnahme unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen den 

Instituten, die sie beantragen, gleichmäßig zu. Die zugeteilten unwiderruflichen 

Zahlungsverpflichtungen belaufen sich auf mindestens 15 % aller Zahlungsverpflichtungen des 

Instituts.". 
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